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 An alle  
bundesunmittelbaren 
Sozialversicherungsträger 
 
 
 
 
 
 
 
nachrichtlich 
Spitzenverbände 
 
 
 
 
 
 
 

Rundschreiben 
 
 
Vergaberecht 
Inkrafttreten der neuen VgV sowie der VOL/A, VOB/A und VOF  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

am 10.06.2010 wurde die Verordnung zur Anpassung der Verordnung über die Vergabe öf-

fentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV) sowie der Verordnung über die Vergabe von 

Aufträgen im Bereich des Verkehrs, der Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung 

(Sektorenverordnung – SektVO) vom 07.06.2010 im BGBl. I, Nr. 30, S. 724 verkündet. Zu-

sammen mit der VgV sind am 11.06.2010 die bereits novellierten 2. Abschnitte der VOL/A 

(vom 20.11.2009) und VOB/A (vom 31.07.2009) sowie die neue VOF (vom 18.11.2009) in 

Kraft getreten. Aufgrund der dynamischen Verweisung in den Allgemeinen Verwaltungsvor-
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schriften zu § 55 BHO sind die 1. Abschnitte der VOL/A und VOB/A bereits mit ihrer Be-

kanntmachung in Kraft getreten.  

 

Die im Umsetzungserlass des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie vom 

29.01.2009 zur Beschleunigung von Investitionen durch Vereinfachung der Verfahren zur 

Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge (siehe unser Rundscshreiben vom 

20.02.2009 – I 6 – 1140-206/98) angegebenen Rechtsgrundlagen werden entsprechend an-

gepasst: 

 

a) Im zweiten Absatz des Schreibens ist „§ 3 Nr. 1 Abs. 2 und 3 VOL/A“ durch „§ 3 Abs. 

1 S. 2 und 3 VOL/A 2009“ zu ersetzen. 

b) Unter „I. Nationale Verfahren; Nr. 1“ ist „§ 3 Nr. 3 Buchstabe d“ durch „§ 3 Abs. 3 

Buchstabe b VOL/A 2009“ und „§ 3 Nr. 4 Buchstabe f“ durch „§ 3 Abs. 5 Buchstabe g 

VOL/A 2009“ zu ersetzen. 

c) Unter „I. Nationale Verfahren; Nr. 2“ ist „§ 7 Nr. 4“ durch „§ 6 Abs. 3 VOL/A 2009“ zu 

ersetzen. 

 

Im Übrigen gilt der Erlass unverändert. 

 

Die Novellierung der VgV hat im Wesentlichen zu folgenden Veränderungen geführt: 

 
• Neuregelung der Schwellenwerte in § 2 VgV 
• Redaktionelle Neufassung des § 3 VgV (Schätzung des Auftragswerts) 
• „Energieverbrauch“ als Erfordernis der Leistungsbeschreibung sowie neues 

Zuschlagskriterium, § 4 Abs. 6 VgV 
• Streichung von § 6 a VgV und Übernahme des Wettbewerblichen Dialogs in die 2. 

Abschnitte der VOL/A und VOB/A 
• Streichung der Melde- und Berichtspflichten in § 30 a VOL/A und § 19 VOF und 

Neufassung in § 17 VgV 
 
Bei der VOL/A sind folgende Änderungen hervorzuheben: 

 

• textliche Reduktion auf 20 Paragraphen im 1. Abschnitt und 24 Paragraphen im 2. 

Abschnitt 

• Anpassung an gängige Paragraphengliederungen (§ 3 Abs. 1 statt § 3 Nr. 1 Abs.  ...) 

• Paragraphen im 2. Abschnitt (europäisches Verfahren) werden als §§ 1 bis 24 EG 

VOL/A zitiert 
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• Nebeneinander von Basis- und a-Paragraphen im 2. Abschnitt aufgelöst 

• Tatbestände für eine Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb (§ 3 Abs. 

3) 

• Zusammenfassung von Tatbeständen für die Freihändige Vergabe (§ 3 Abs. 5) 

• Freihand-Tatbestand "nur ein Unternehmen" weiter gefasst (siehe hierzu auch die Er-

läuterungen) 

• Freihand-Tatbestand für Aufträge an Werkstätten für behinderte Menschen und Blin-

denwerkstätten 

• Direktkauf bis 500 EUR außerhalb eines Vergabeverfahrens (§ 3 Abs. 6) 

• Aufnahme des dynamischen elektronischen Verfahrens (§ 5, § 5 EG) 

• Eignungsnachweise im Regelfall durch Eigenerklärungen (§ 6 Abs. 3; § 7 EG Abs. 1) 

• Wegfall des alten § 7 Nr. 6 (Wettbewerbsausschluss besteht nur für Justizvollzugs-

anstalten fort) 

• Definition der Leistungsbeschreibung und der Vergabeunterlagen (§§ 7, 8; §§ 8 EG 

Abs. 1, § 9 EG) 

• Wegfall des ungewöhnlichen Wagnisses (§ 8 Nr. 1 Abs. 3 -alt-) 

• Übersichtszusammenstellung der einzureichenden Nachweise (§ 8 Abs. 3, § 9 EG 

Abs. 4) 

• Zusammenfassende Regelung zu Allgemeinen Vertragsbedingungen (AGBs), freie 

Gestaltung von Individualvereinbarungen (§ 9 Abs. 1; § 11 EG Abs. 1) 

• sofern elektronische Bekanntmachung im Internet: Verknüpfung mit www.bund.de 

• Möglichkeit zur Nachforderung von fehlenden Erklärungen und Nachweisen (§ 16 

Abs. 2; § 19 EG Abs. 2) 

• Ex-post-Bekanntmachung über vergebene Aufträge bei Vergabeverfahren ohne 

vorherige Vergabebekanntmachung bzw. Teilnahmewettbewerb (§ 19 Abs. 2) 

 

Auf der Internetseite des Bundesversicherungsamts - www.bva.de / Sonstige gemeinsame 
Angelegenheiten der Sozialversicherung - sind der Text der im Bundesgesetzblatt verkün-
deten Verordnung zur Anpassung der VgV sowie die im Bundesanzeiger bekanntgemachten 
Texte der VOL/A, VOB/A und VOF wiedergegeben. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Gez. (Odenthal) 
 

 


